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den fraglichen N achbarländern dürfte, namentlich auch dank unseren Kampf- 
zöllen5, doch durchgesetzt werden können. Die U nterhandlungen mit Österreich 
werden zu diesem Zwecke in den nächsten W ochen beginnen. Was Deutschland 
betrifft, werden die U nterhandlungen im laufenden Jahre ebenfalls wieder betrie
ben werden und es ist die Annahm e erlaubt, dass von beiden Staaten einige Zuge
ständnisse gemacht werden, welche den Abschluss eines Vertrages ermöglichen.

5. Vgl. die Botschaft des Bundesrathes an die Bundesversammlung, betreffend Abänderung des 
Zolltarifgesetzes vom 26. Juni 1884. Vom 19. November 1886 (BB1 1886, 3, S. 1045—1095) 
und das Bundesgesetz betreffend Abänderung des Zolltarifgesetzes vom 26. Juni 1884. Vom 
17. Dezember 1887 (BB1 1887, 4, S. 8 7 9 -8 9 4 ).

374
E 1004 1/153

Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 29. Mai 18881 

2456. Viehverkehr mit Österreich

Industrie- und Landwirtschaftsdepartement

Das Industrie- und Landwirtschaftsdepartement erstattet Bericht über die Stel
lung, welche die herwärtigen Bevollmächtigten für die Handelsvertragsunterhand
lungen mit Österreich-Ungarn bezüglich des Übereinkommens behufs Verhinde
rung der Ausbreitung von Tierseuchen durch den Viehverkehr2 einnehmen sollen. 
Es kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Schon vor dem Abschluss der Konvention war der Viehverkehr Österreich- 
Ungarns nach der Schweiz ein verhältnismässig bedeutender, derjenige der Schweiz 
nach Österreich-Ungarn verhältnismässig gering.

2. Nach dem Abschluss der Konvention hat mit der Eröffnung der Arlbergbahn 
die Einfuhr von Rindvieh und Schweinen aus Österreich-Ungarn in die Schweiz, 
namentlich aber der Transit von Schafen und Schweinen ganz bedeutende Dimensio
nen angenommen, während die Ausfuhr aller Viehgattungen aus der Schweiz nach 
Österreich-Ungarn abnahm und gegenwärtig ganz unbedeutend ist.

3. Österreich-Ungarn hat von Anfang an grossen Wert auf das Zustandekommen 
der Konvention gelegt; die tatsächlichen Verhältnisse haben dargetan, dass diesem 
Lande aus derselben wesentliche Vorteile erwachsen sind und fernerhin erwachsen 
werden. Das Fortbestehen der vertraglichen Abmachungen vom 31. März 1883 oder 
deren Aufhebung kann somit für Österreich-Ungarn keine Frage untergeordneter 
Natur sein.

4. Vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet hat die Schweiz gar kein

1« Abwesend: Hammer, Ruchonnet.
2. AS 18$3—1884, 7, S. 1 4 2 -1 5 6 .
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Interesse an der Fortdauer der Konvention; im Hinblik auf die Viehseuchenpolizei ist 
im Gegenteil eine möglichst baldige Kündigung derselben angezeigt, wie dies schon 
die Gesellschaft schweizerischer Landwirte in ihrer Eingabe an die Bundesversamm
lung3 im Jahr 1886 vorgeschlagen hat.

5. Das schweizerische Landwirtschaftsdepartement ist daher der Ansicht, es sei 
diese Kündigung ins Auge zu fassen, und es stellt dasselbe den Antrag, es möchte, 
damit die Möglichkeit derselben gewahrt bleibe, die Konvention beim Abschluss des 
Handelsvertrages nicht als Kampfmittel benüzt und derselben bei diesem Anlass 
überhaupt nicht Erwähnung getan werden.

Der in Ziffer 5 der Schlussfolgerungen gestellte Antrag wird vom Bundesrat zum 
Beschluss erhoben.

Der Bericht soll vorläufig noch auf dem Kanzleitisch verbleiben.

3. Nicht ermittelt.
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Der schweizerische Gesandte in Washington, E. Frey, 
an den Vorsteher des Departements des Auswärtigen, N. Droz

B W ashington, 8. Juni 1888

Seit meinem letzten Berichte an Hrn. Bundespräsidenten Deucher vom 17. April 
18861 in Sachen der Unterhandlungen über einen Arbitrationsvertrag bin ich in die
ser Angelegenheit nicht etwa müssig gewesen, obgleich ich auch heute nicht in der 
glücklichen Lage bin, Ihnen Günstiges zu melden. Ich bin zwar längst der Überzeu
gung, dass die Regierung des Hrn. Cleveland und speziell Hr. Bayard von diesem 
Vertrage nichts wissen will. Allein ich würde es für werthvoll gehalten haben, in den 
Besitz einer ausdrücklichen aktenmässigen Absage zu gelangen. So weit wollte indes
sen Hr. Bayard offenbar nicht gehen. Er und seine Unterstaatssekretäre Rives, Adee 
und Moore versprachen mir jeweilen, die Angelegenheit wieder in die Hand zu neh
men und mir binnen Kurzem zu schreiben, aber ich habe von ihnen nie eine geschrie
bene Zeile erhältlich machen können, ausgenommen die lakonische Bemerkung des 
Hrn. Adee vom 10. Nov. 1887: «The Arbitration treaty is still under consideration» 
— und einer Mittheilung des Hrn. Moore vom 7. dieses Monats auf welche ich unten 
zu sprechen komme.

Unterm 8. Merz d. J. besprach ich mich mit Hrn. Rives, dem I. Unterstaatssekretär. 
Das Projekt leuchtete ihm sehr ein; wenigstens sagte er so, und er versprach mir, in 
wenigen Tagen weitere Mittheilungen zu machen. Am 21. Merz begab ich mich aber
mals zu Hrn. Rives, allein nur um von ihm zu vernehmen, dass Hr. Bayard ganz und 
gar abgeneigt sei, die Unterhandlungen wieder aufzunehmen. Trotzdem brachte ich 
den Gegenstand am 13. April bei Hrn. Bayard zur Sprache. Ich verwies ihn auf die 
längeren Unterhandlungen, die ich mit Hrn. Frelinghuysen über das Projekt gepflo-

1. N icht abgedruckt.
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